
Widmung zum Trauungsgrundstück

Hiermit erkläre ich das Grundstück „Zum kleinen Arboretum 1" in 24558 Wakendorf II zum 
Trauungsgrundstück.

Das gewidmete Grundstück ist in der Anlage schraffiert gekennzeichnet.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift 
beim Amt Kisdorf Winsener Straße 2, 24568 Kattendorf, zu erheben.
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